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Ein Problem? Kein Problem!

1. Gebrauchsanleitung
1.1 Wie wird das Business Book verwendet?
Dieser Ratgeber kann seiner Aufgabe nur gerecht werden, wenn die folgenden Punkte 
beachtet werden:
 • Lesen Sie alle Informationen der Gebrauchsanleitung und der Einführung durch.
 • Stellen Sie anhand der Checklisten die erforderlichen Unterlagen zusammen.
 • Falls Sie dieses Buch erworben haben, stehen Ihnen sämtliche Arbeitshilfen wie 

Checklisten und Mustervorlagen auch in elektronischer Form zur Verfügung.  
Schreiben Sie uns hierfür eine kurze E-Mail an info@weka.ch und wir senden Ihnen 
die Arbeitshilfen umgehend zu.

1.2 Muss für die Errichtung eines Testaments ein Anwalt 
beigezogen werden?

Nein, das schweizerische Recht kennt keine Anwaltspflicht für die Errichtung eines Tes-
taments. Der Beizug eines Anwalts rechtfertigt sich für das Abfassen des Testaments nur 
da, wo die Kompliziertheit der Verhältnisse den Verfasser des Testamentes überfordert.

1.3 In welchen Fällen sollte ein Anwalt beigezogen 
werden?

Anwälte sind Fachspezialisten, die sich einer langen Ausbildungszeit unterzogen haben. 
Ihr Beizug verursacht Honorarkosten, die sich für eine erbrechtliche Beratung rasch auf 
mehrere tausend Franken belaufen können. Es macht deshalb Sinn abzuwägen, ob sich 
der Beizug eines Anwalts bzw. einer Anwältin rechtfertigt. Folgende Kriterien sind dabei 
in Betracht zu ziehen:
1. Grundwissen über die Errichtung eines Testamentes kann man sich durch das vorlie-

gende Werk aneignen.
2. Der Beizug eines Anwalts beim Abfassen des Testamentes ist überall dort zu empfeh-

len, wo eine «massgeschneiderte Lösung» notwendig ist und allgemeines Grundwis-
sen nicht ausreicht. Befinden sich z.B. Teile des Vermögens im Ausland, ist die Nach-
folge in einem grösseren Betrieb zu regeln, muss von erheblichen Streitigkeiten unter 
den Erben ausgegangen werden etc. und geht es dabei um existentielle Fragen oder die 
Fortführung eines Lebenswerks, ist der Beizug eines Anwalts ratsam.

3. Ein Testament kann jeder Mensch jederzeit verfassen und bis zu seinem Tod stets 
abändern oder vernichten. Er muss lediglich das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, 
urteilsfähig sein und die Formvorschriften beachten. Es gibt keine Vorschriften im 
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Gesetz, wo das Testament aufbewahrt werden muss. Die Kantone sind verpflichtet, 
Aufbewahrungsstellen zu schaffen, bei denen Testamente hinterlegt werden können. 

4. Ein Testament sollte daher auf jeden Fall an einem sicheren Ort verwahrt werden. 
Notariate, Anwälte oder Treuhänder übernehmen in der Regel die Verwahrung von 
Testamenten. Es ist nicht in jedem Fall ratsam, das Testament einer natürlichen Per-
son zur Verwahrung zu übergeben, weil Schwierigkeiten eintreten können, wenn der 
Testamentsverfasser den Verwahrer überlebt. Bei juristischer Person bestehen solche 
Risiken weniger.

1.4 Wie finde ich einen Anwalt?
Die Schweiz zählt einige tausend Anwälte. Viele sind spezialisiert (z.B. auf Ausländer- 
oder Sozialversicherungsrecht). Andere führen eine Allgemeinpraxis und haben nur sel-
ten Gelegenheit, Personen im Hinblick auf die Erstellung eines Testaments zu beraten. 
Was ist bei der Suche nach dem richtigen Anwalt zu beachten?

Jeder Kanton verfügt über einen Anwaltsverband, der seine Mitgliedsanwälte, aber keine 
Nichtmitglieder auflistet. Üblicherweise geben diese Verzeichnisse der Mitglieder den 
Jahrgang, das Patentierungsjahr, die Sprachkenntnisse und die bevorzugten Arbeitsgebie-
te an. Doch aufgepasst: Nur weil ein Anwalt «Börsenrecht» als bevorzugtes Arbeitsgebiet 
auflistet, heisst das noch lange nicht, dass er Transaktionen börsenkotierter Unterneh-
men anwaltlich begleitet hat. Die Auflistung bevorzugter Arbeitsgebiete in Anwaltsver-
zeichnissen bedeutet nicht, dass der betreffende Anwalt sich über besondere Fähigkeiten 
hat ausweisen müssen. Auch stellt sich die Frage, ob Anwälte mit rund einem Dutzend 
aufgelisteter Arbeitsgebiete tatsächlich die Zeit finden, sich mit jedem dieser Arbeitsge-
biete vertieft auseinanderzusetzen. 

Viele Anwälte haben eine Homepage. Oft stellen die betroffenen Anwälte ihre Zielset-
zung oder ihre Unternehmensphilosophie vor oder listen ihre bevorzugten Arbeitsge-
biete auf. Solche Angaben haben beschränkte Aussagekraft im Hinblick auf die Auswahl 
des Anwalts. Standesrechtlich unzulässig ist es, gewonnene Prozesse aufzulisten oder auf 
Transaktionen hinzuweisen, die ein Anwalt begleitet hat. Schlüssig sind aber Angaben 
über eine Zusatzausbildung des Anwalts (z.B. Dr. iur.; Notar; LL.M. etc.).

Einen Hinweis auf eine vertiefte Fachkompetenz kann in der Regel die Liste der Publika-
tionen eines Anwalts geben; sie sollte sich auf der Homepage des betreffenden Anwalts 
finden. Informativ ist auch der Werdegang eines Anwalts. Auch diese Angaben sollten 
sich auf der Homepage eines Anwalts finden.
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Wenn ein Mensch verstirbt, ohne eine Verfügung von Todes wegen getroffen zu haben 
(Testament oder Erbvertrag), kommt das gesetzliche Erbrecht zur Anwendung. Das be-
deutet, der gesamte Nachlass wird auf die sogenannten «gesetzlichen Erben» wie Ehegat-
te, Kinder, Eltern oder weitere Verwandte verteilt. Hierbei schliessen die näheren Ver-
wandten die weiter entfernten aus. 

Hat jemand Frau und Kinder, erben diese ohne Testament oder Erbvertrag alles. Die El-
tern des Verstorbenen oder seine Enkelkinder erben in einem solchen Fall nichts. Freun-
de des Verstorbenen beispielsweise sind keine gesetzlichen Erben, sie müssten in einem 
Testament explizit bedacht werden, damit sie an der Erbschaft beteiligt werden. Beson-
ders bei unverheirateten, kinderlosen Personen kann das gesetzliche Erbrecht bewirken, 
dass Verwandte, die dem Verstorbenen in keiner Weise nahestanden, sein gesamtes Ver-
mögen erben, während nahe Freunde leer ausgehen. 

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) regelt das Erbrecht in den Artikeln 457  
bis 640.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Das ZGB verwendet den Begriff «Testament» nirgends. Im Gesetz wird das Testament als 
letztwillige Verfügung bezeichnet. Ein Mensch kann grundsätzlich auf zwei verschiedene 
Arten bestimmen, was mit seinem Vermögen nach seinem Tod geschehen soll. Die eine 
Möglichkeit ist das Testament in Form einer öffentlichen oder eigenhändigen letztwilli-
gen Verfügung, die andere Möglichkeit ist der Erbvertrag. In diesem Business Book wird 
die «eigenhändige letztwillige Verfügung» behandelt.

Grundsätzlich kann jeder Mensch jederzeit selbst ein eigenhändiges Testament verfas-
sen. Ob ein Testament Wirkung entfalten kann oder nicht, hängt in erster Linie davon ab, 
ob es von einer dazu berechtigten Person angefochten wird. Das bedeutet: Selbst wenn 
jemand ein ungültiges Testament errichtet (z.B. ein computergeschriebenes Testament),  
ist es einzig und alleine Sache der zur Anfechtung des Testaments berechtigten Personen, 
ob sich alle an das Testament halten wollen oder es angefochten wird. Kurz gefasst: Wenn 
niemand das Testament anficht, können die Erben und Vermächtnisnehmer es so um-

Einführung  
in das Erbrecht2.
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setzen, wie der Erblasser (die verstorbene Person) das aufgeschrieben oder anderweitig 
hinterlassen hat. Behörden dürfen sich nicht von Amtes wegen in die Anwendung eines 
ungültigen Testaments einmischen. Hierzu gilt es allerdings Folgendes zu beachten: Die 
Chance, dass ein anfechtbares oder sogar nichtiges Testament nicht akzeptiert wird, ist 
gross. Sobald auch nur eine zur Anfechtung berechtigte Person mehr erhalten würde, 
wenn das Testament nicht angewendet wird, ist mit der Anfechtung zu rechnen. Deshalb 
ist auf jeden Fall bei der Errichtung des Testaments darauf zu achten, dass dies gültig 
geschieht.

Für die Gültigkeit eines Testaments als Ganzes sind vor allem Formvorschriften zu be-
achten. Das Testament muss komplett von Hand geschrieben, datiert und unterschrieben 
werden. Sind diese Vorschriften eingehalten, ist das Testament als solches grundsätzlich 
gültig und muss entsprechend angewendet werden.

Die zweite Frage ist, ob alle Anordnungen im Testament gültig sind. Das Schweizer Erb-
recht kennt die sogenannten Pflichtteile bestimmter Erben, wie des Ehegatten, der Nach-
kommen oder der Eltern. Das bedeutet, dass jemand, der verheiratet ist und Kinder hat, 
nicht frei über sein gesamtes Vermögen verfügen kann. Bevor man ein Testament errich-
tet, muss man sich darüber klar werden, wie viel an Vermögen insgesamt vorhanden und 
wie viel davon frei verfügbar ist. Wenn jemand in seinem Testament gegen diese gesetz-
lichen Vorschriften verstösst, wird jedoch nicht automatisch das ganze Testament ungül-
tig. Erst wenn ein benachteiligter Erbe die Verfügung mit Herabsetzungsklage anficht 
und im Prozess gewinnt, wird diese angefochtene Anordnung entsprechend geändert. 
Der Rest des Testaments bleibt davon in der Regel unberührt.

Die Summe, über die jemand in seinem Testament verfügen kann, ist der Stand seines 
Vermögens zum Zeitpunkt seines Todes. Beim Verfassen eines Testaments muss man 
diesen Umstand berücksichtigen. Es empfiehlt sich also, ein Testament so aufzusetzen, 
dass auch sich ändernde Vermögensverhältnisse die Pflichtteile nicht verletzen. Das kann 
z.B. durch Quotenregelungen erreicht werden (z.B. «1/8 meines Vermögens» anstelle ei-
nes Betrages).

Bei verheirateten Personen muss im Todesfall eines Ehepartners zuerst die sogenannte 
«güterrechtliche Auseinandersetzung» erfolgen. Die meisten Ehepaare leben unter dem 
ordentlichen Güterstand der «Errungenschaftsbeteiligung». Das bedeutet, während der 
Ehe kann jeder Ehepartner frei über sein Vermögen und Einkommen verfügen. Sobald 
aber die Ehe aufgelöst wird (etwa durch Scheidung oder Tod) müssen die Vermögen der 
beiden Ehepartner getrennt werden. Im Testament kann jemand nur über sein eigenes 
Vermögen verfügen, nicht über dasjenige des Ehepartners.

Die «Errungenschaftsbeteiligung» unterscheidet zwischen der sog. «Errungenschaft» 
und dem «Eigengut» jedes Ehepartners. Die Errungenschaft ist, kurz erklärt, alles, was 
einer der Ehepartner während der Ehe aus Arbeitserwerb oder Ersatz für Arbeitserwerb 



132. Einführung in das Erbrecht

Testament und Erbteilung

erhalten hat. Die Errungenschaft muss im Todesfall geteilt werden. Eigengut sind insbe-
sondere jene Vermögenswerte, die jemand vor der Ehe bereits hatte oder während der 
Ehe geerbt oder geschenkt bekommen hat. Das Eigengut muss nicht geteilt werden und 
gehört vollumfänglich dem jeweiligen Ehepartner. Kompliziert werden die Verhältnisse, 
wenn das Eigengut Einkommen abwirft, wenn z.B. jemand ein Mehrfamilienhaus erbt 
(Eigengut) und monatlich mehrere tausend Franken Mieteinnahmen daraus bezieht.

Wenn jemand, der verheiratet ist und Kinder hat, nun wissen will, über welchen Teil 
seines Vermögens er überhaupt verfügen kann, muss er zunächst abklären, wie viel sein 
Eigengut und die Hälfte der Errungenschaft etwa ausmachen. Kennt er diese Zahl, hat 
sein Ehepartner einen Pflichtteil von 1/4 der gesamten Summe. Die Kinder des Erblassers 
haben zusammen einen Pflichtteil von 1/4 der gesamten Summe (bisher: 3/8). Die frei 
verfügbare Quote in dieser Konstellation beträgt 1/2 (bisher: 3/8).

Eine verheiratete Person mit einem oder mehreren Kindern kann über 1/2 seines ge-
samten Vermögens frei verfügen; 1/2 sind durch die Pflichtteile des Ehepartners (1/4) 
und des oder der Kinder (1/4) gebunden.

WICHTIG

Pflichtteile haben Ehepartner und die Nachkommen sowie deren Nachkommen. Ge-
schwister und die Eltern sind nicht pflichtteilsgeschützt. Ist jemand unverheiratet und 
kinderlos, kann er frei über sein gesamtes Vermögen letztwillig verfügen. Ist jemand ver-
heiratet und kinderlos, kann er über 5/8 seines gesamten Vermögens frei verfügen (ab-
züglich 3/8 Pflichtteil Ehepartner). Sind lediglich Kinder vorhanden und kein Ehegatte, 
kann der Erblasser über 1/2 des Vermögens frei verfügen (abzüglich 1/2 Pflichtteil der 
Nachkommen). 

Kompliziert können die Verhältnisse werden, wenn Vermögensteile desjenigen, der ein 
Testament verfassen will, in ein Geschäft investiert sind und die Nachfolge im Geschäft 
geregelt und gesichert werden soll. Ob sich der Beizug eines Anwalts beim Verfassen 
des Testamentes lohnt bzw. aufdrängt, ist aufgrund der soeben aufgezählten Faktoren 
zu beurteilen. Für komplexere Verhältnisse lohnt sich der Beizug einer Fachperson  auf 
jeden Fall.


